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1 Die Regelung in Absatz 2 kann zwischen den Vertragspartnern vereinbart werden, um die 
prozessuale Abwicklung für beide Seiten zu vereinfachen. Wenn der Lieferant seinem Kunden 
gegenüber die Lieferung grundsätzlich inklusive Messung anbietet, können Messstellenbetreiber und 
Lieferant auf den in der WiM Strom vorgesehenen Angebotsprozess verzichten. In diesen Fällen wird 
der Messstellenbetrieb an den dem Lieferanten zugeordneten Entnahmestellen grundsätzlich über 
den Lieferanten abgewickelt, es sei denn er bestellt den Messstellenbetrieb im Einzelfall ab. 
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2 Davon ist erfasst, dass die Bundesnetzagentur hinsichtlich des Datenaustauschs eine Leistung nicht 
in der Marktkommunikation vorgesehen hat. 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

                                                   
3 Die Preisänderungsklausel kann optional verwendet werden, soweit die Messstellenbetreiber hier 
Bedarf sehen.  
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4 In Betracht kommt vor allem ein Verweis auf die mit dem Netznutzungsvertrag vereinbarte EDI-
Vereinbarung, deren Anwendungsbereich im Rahmen der anstehenden Änderung des 
Netznutzungsvertrages auch auf den Messstellenbetrieb ausgeweitet werden soll. In diesem Fall 
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besteht die EDI-Vereinbarung fort, wenn dies für ein anderes Rechtsverhältnis z. B. die Netznutzung 
erforderlich ist.  
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